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           Stand: 05.12.2024 

HG Müller 

Bedingungen für das Europatreffen 2025, Haftungsausschlüsse 

1. Allgemein 
 
Bei Übersetzungen gilt der deutsche Text als rechtsverbindliche Grundlage. 
 

2. Beschreibung 
 
Das TR-Europatreffen 2025 ist ein Oldtimertreffen unter Freunden für die Mitglieder der europäischen 
TR-Clubs. Das Treffen ist darauf ausgerichtet, jedem Teilnehmer zu ermöglichen, das Treffen vor Ort in 
Eigenregie zu organisieren und in größtmöglicher persönlicher Freiheit gemeinsame Aktivitäten zu pla-
nen. Es wird ein Kontingent von Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Die Konditionen 
und Kosten sind auf der Webseite www.europeantrs.club dargestellt. Das TR-Europatreffen ist keine 
ausgerichtete Luxusreise.  
 

3. Buchungen 

Sobald das Europatreffen 2025 komplett auf der Buchungswebseite abgebildet ist, bekommen alle Per-
sonen, welche für die Webseite einen Account erstellt haben eine Information an die hinterlegte E-
Mail. Es werden Optionen gezeigt, welche gewählt werden können. Alle Teilnehmer sind aufgefordert, 
im Vorfeld diese Informationsmöglichkeit zu nutzen und zu entscheiden, was sie auswählen möchten. 
Alle Buchungen müssen bei einem Vorgang erledigt werden, Nachbuchungen erzeugen einen hohen 
Arbeits- und Abstimmungsaufwand und die Anzahlung bei einem zweiten separaten Buchungsvorgang 
würde erneut erhoben und ist nicht rückzahlbar. 

Um nach Freischaltung der Wahloptionen Ihren Platz für das TR-Europatreffen in Hohenroda 2025 zu 
sichern, muss das von Ihnen gewählte Zimmer für das Wochenende in den Warenkorb gelegt werden.  
Dann können weitere Optionen und auch die Teilnahme an der Anschlusstour ausgewählt und in den 
Warenkorb genommen werden. Sind alle Optionen, die Sie buchen möchten, hinzugefügt, wählen Sie 
den Warenkorb und gehen zur Kasse. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Optionen aus-
gewählt haben, die Sie nehmen möchten. An der Kasse werden Sie gebeten, ein Formular auszufüllen, 
um den Organisatoren die notwendigen Informationen für die Durchführung der Veranstaltung zu ge-
ben. Mit Abschluss der Buchung ist eine nicht erstattungsfähige Anzahlung von 200 EUR zu leisten. 
Diese kann per Kreditkarte abgerechnet werden. Jede weitere nachträgliche Buchung ist nur mit einer 
erneuten zusätzlichen Anzahlung möglich. 

4. Buchungsfristen 
 
4.1. Freischaltung:     12.01.2025, 08:00 MEZ  
4.2. Alle deutschen Teilnehmer (Mitglieder der Triumph-IG Südwest und vom TR-Register D) werden 

gebeten erst zum 01.02.2025 zu buchen und den ausländischen Gästen den Vortritt zu lassen. 
4.3. Buchungsschluss:    28.02.2025, 24:00 MEZ 
4.4. Einsammeln der Restzahlungsbeträge:  über den jeweiligen European-Coordinator 
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4.5. Restzahlung an gastgebenden Club:  15.03.2025 (Wertstellung in Euro), ohne Kosten für  
die TR-Interessengemeinschaft Südwest e.V. 

 
5. Stornierungen und Rückzahlungen 

 
5.1. Buchungen können jederzeit über die Buchungswebseite storniert werden.  
5.2. Folgende Stornierungskosten fallen an: 

5.2.1. 12. Jan. 2025 bis 15. Mrz. 2025   200 € / Buchung  (Verfall der Anzahlung)  
5.2.2. 16. Mrz. 2025 bis 30. Juni 2025   WE: 200 € / P       WE+T:   600 € / P 
5.2.3. 01. Jul 2025 bis 31. Juli 2025,    WE: 500 € / P  WE+T: 1100 € / P 
5.2.4. Ab 01. Aug. 2025     vollständige Kosten des Treffens  
5.2.5. Wird vom Teilnehmer eine Nachfolgebuchung gefunden, werden die Stornierungskosten 

  im Einzelfall abgeklärt. 
5.3. Der jeweilige Restbetrag (Buchungskosten abzgl. Anzahlung und abzgl. Stornierungskosten abzgl. 

Bankgebühren) wird in Euro per Banküberweisung erstattet. Das Währungsrisiko geht zu Lasten 
des stornierenden Teilnehmers. Dazu müssen vom Rückzahlungsempfänger Kontodaten an die TR-
Interessengemeinschaft übermittelt werden. 
 

 
6. Sonstiges 

 
6.1. Name und Vorname der Teilnehmer müssen den Hotels nach dem deutschen Meldegesetz mitge-

teilt werden. Dies wird gesammelt von der TR-Interessengemeinschaft e.V. weitergegeben. Die 
Zustimmung dazu wird auf der Buchungswebseite abgefragt. Ohne diese Zustimmung ist eine Teil-
nahme am Treffen nicht möglich. 

6.2. Haustiere sind leider nicht erlaubt. 
6.3. Einige Optionen sind leider nicht für gehbehinderte Menschen geeignet. Im Einzelfall wird eine 

Angabe der gehbehinderten Teilnehmer benötigt, um entsprechende Vorkehrungen zu treffen. 
 
 

7. Pannenhilfe 
 

7.1. Pannenhilfe, kein Pannenservice, wird nur für tatsächliche Pannenfälle geleistet. Die Pannenhilfe 
ist auf privater Basis durch junge Clubmitglieder organisiert. Gestrandete Fahrzeuge können per 
Trailer zum Hotel zurückgeholt oder in eine nahe gelegene Werkstatt gebracht werden. Einfach zu 
lösende Fehler werden sofort behoben. Für nicht lösbare Fälle sind die nächst gelegene Oldtimer-
werkstatt aus der TR-Register Breakdown App aufzusuchen oder die professionellen Pannenhil-
feinstitutionen, wie der ADAC, zu rufen. 

7.2. Fahrzeuge sind vor Fahrtantritt umfangreich und professionell von davon geeigneten Personen 
oder Werkstätten einer Wartung und Durchsicht zu unterziehen. Ein guter Anhalt bietet das jewei-
lige „Drivers Handbook“ der TR-Modelle. Vor der Abreise erkennbarer Verschleiß muss vorbeu-
gend repariert werden (Durchsicht einer fachkundigen Person).  
Die ordnungsgemäße Wartung des Fahrzeuges muss als Pflichtfeld vom Teilnehmer bei der 
Auswahl seiner Optionen auf der Webseite angeklickt werden; ohne diese Erklärung ist 
keine Teilnahme möglich. 

7.3. Jeder Teilnehmer macht sich Gedanken darüber, welche Ersatzteile wichtig sind, mit auf die Reise 
zu nehmen. Hier helfen die örtlichen TR-Clubs oder auch befreundete mitreisende Teilnehmer. 
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7.4. Jeder Teilnehmer führt ausreichende Reserve-Ölmengen im Fahrzeug mit und kontrolliert den Öl-
stand vor Abreise und danach regelmäßig. 

7.5. Pannenfälle, welche durch nachlässige oder komplett unterlassene Wartung und Durchsicht ent-
stehen, können nur mit geringer Priorität behandelt werden. (Im Einzelfall Entscheidung durch die 
organisierende Person der TR-Interessengemeinschaft Südwest e.V.). 

7.6. Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf eine Hilfe jedweder Art. Jedem Teilnehmer wird natürlich 
nach Kräften geholfen. Regressansprüche der Fahrzeugbesitzer und -eigentümer bei Fehlhandlun-
gen und Folgefehlern an die TR-Interessengemeinschaft Südwest e.V. oder deren Mitglieder sind 
ausgeschlossen.  
 
 

8. Haftungsausschlüsse 
 
Alle Teilnehmer (Fahrer und Beifahrer, Eigentümer und Halter) nehmen auf eigene Gefahr am Europa-
treffen 2025 teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen 
oder von dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss 
nach dieser Ausschreibung vereinbart wird. 
  
Die Teilnehmer (Fahrer und Beifahrer, Eigentümer und Halter) erklären mit Abgabe der Anmeldung 
den Verzicht auf Ansprüche jeglicher Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Treffen entste-
hen, und zwar gegen: 
  
 die TR Interessengemeinschaft Südwest e.V. sowie die mit der Durchführung dieses Treffens be-

trauten Personen 
 die Sponsoren, deren Präsidenten, Vorstände, Geschäftsführer, Mitarbeiter und Mitglieder 
 Behörden, Servicedienste und alle Personen, die mit der Organisation des Treffens in Verbindung 

stehen 
 den Straßenbaulastträger, soweit Schäden auf die Beschaffenheit der bei dem Treffen zu benut-

zenden Straßen samt Zubehör verursacht werden 
 die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannter Personen und Stellen, außer für 

Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzli-
chen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungs-
gehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen 
 

Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Anmeldung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der 
Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere für Schadenersatzan-
sprüche aus vertraglicher oder außervertraglicher Haftung sowie für Ansprüche aus unerlaubter Hand-
lung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel un-
berührt. 
 
Der Haftungsverzicht muss als Pflichtfeld vom Teilnehmer bei der Auswahl seiner Optionen auf der 
Webseite angeklickt werden; ohne diese Erklärung ist keine Teilnahme möglich. 

 


